
 

 

 
 
Presseerklärung der Initiative Urheberrecht zu den Trilog-Verhandlungen  

 
Die neue Urheberrechts-Richtlinie muss jetzt kommen! 
 
Berlin, 22. Januar 2019. Die Initiative Urheberrecht fordert die Bundesregierung auf, im 
Interesse der deutschen und europäischen professionellen Kreativen die „Start-up-Hürde“ 
beim Trilog der EU-Urheberrechts-Richtlinie aus dem Weg zu räumen. Sie soll sich mit allen 
Kräften engagieren, dass die Richtlinie noch in dieser EU-Legislaturperiode verabschiedet wird. 
 
„Der großen Koalition ist entgegen allen vollmundigen Ankündigungen offensichtlich der Schutz 
von Start-ups wichtiger als die mit der Richtlinie beabsichtigte und von der EU gewollte 
Anpassung der Lebenssituation der Kreativen an die Bedingungen der digitalen 
Informationsgesellschaft“, fasst der Sprecher der Initiative Urheberrecht, Prof. Dr. Gerhard 
Pfennig die Situation zusammen. Die Initiative hat die beteiligten Minister und Ministerinnen mit 
der folgenden Einschätzung und entsprechenden Forderungen angeschrieben:  

 
- Mit Entsetzen hat die Dachorganisation zur Kenntnis genommen, dass die für gestern 

geplante Trilog-Verhandlung zur EU-Urheberrechts-Richtlinie, die die Regelungen aus dem 
Jahr 2001 (!) ersetzen soll und muss, kurzfristig abgesagt wurde.  
 

- Die Initiative Urheberrecht vertritt über ihre mehr als 35 Mitgliedsorganisationen rund 
140.000 professionelle Kunst-, Kultur- und Medienschaffende. Diese haben kein 
Verständnis dafür, dass die Bundesregierung die lange versprochene Besserstellung der 
Urheber*innen und Künstler*innen sowie die Regulierung eines sehr dynamischen 
Marktes offenbar an der Start-up-Frage scheitern lassen will.  

 
- Eine solche Regelung darf nicht auf Kosten der Rechte der Urheber*innen und 

Künstler*innen gehen. Auch sie sind unternehmerisch tätig und sind ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Urheber*innen und Künstler*innen schaffen ihre Werke ganz 
überwiegend als Selbständige und arbeiten fast immer in kleinen oder mittelständigen 
Unternehmenszusammenhängen (KMU). Start-ups zu Lasten der Urheber*innen und 
Künstler*innen zu fördern, ist mit keinem Argument zu rechtfertigen. Aus anderen 
Wirtschaftsbereichen sind derartige Privilegien auf Kosten anderer nicht bekannt. Auch 
Start-ups müssen in anderen Bereichen die Gesetze beachten, warum das im 
Urheberrecht anders sein soll, ist nicht nachvollziehbar. 
 

- Die Initiative fordert, dass schnell eine pragmatische Lösung gefunden wird. Ihr Sprecher 
Prof. Dr. Gerhard Pfennig sagte, „dass in Europa Organisationen der Kreativen und ihre 
Verwertungsgesellschaften immer Wege gefunden haben, neue Geschäftsmodelle zu 
unterstützen, weil sie an der legalen Verbreitung ihrer Werke interessiert sind.“ Deshalb 
bedarf es nach Meinung der Dachorganisation keiner rigiden, gegen die Interessen der 
Urheber*innen und Künstler*innen gerichteten gesetzlichen Regelung.  
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